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Zitat von FrozenYoghurt

Hallo zusammen,

ein Schüler meines LKs hat fast 60% der Stunden in diesem Quartal gefehlt, zwar
entschuldigt, aber dennoch. Der Oberstufenkoordinator wird nun eine
Feststellungsprüfung ansetzen für direkt nach den Ferien. Leider habe ich so eine
Prüfung noch nicht durchgeführt und weiß daher nicht genau, wie groß mein
Gestaltungsspielraum und der generelle Ablauf ist. In die APO-GOst habe ich schon
geschaut, aber nur diesen Passus gefunden §13 Abs. 5:

Schülerinnen und Schülern, die aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen
die erforderlichen Leistungsnachweise nicht erbracht haben, ist Gelegenheit
zu geben, die vorgesehenen Leistungsnachweise nachträglich zu erbringen.
Im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter kann die
Fachlehrkraft den Leistungsstand auch durch eine Prüfung feststellen (§ 48
Abs. 4 SchulG).

Der Verweis auf den §48 macht mich auch nicht schlauer. Grobe Infos habe ich über
den Flurfunk bekommen und irgendwie scheint es darauf hinauszulaufen, dass die
Prüfung der mündlichen Prüfung im 4. Abiturfach ähneln soll. Trotzdem reicht mir das
nicht als Grundlage, weshalb ich euch mal fragen wollte. Meinen Koordinator erreiche
ich wahrscheinlich erst gegen Ende der Ferien wieder, trotzdem würde ich die Zeit
gerade nutzen wollen, um das vernünftig vorzubereiten und nicht "kurz vor knapp".

Mehr gibt es dazu auch nicht.

Eine Feststellungsprüfung ist von der Gestaltung her recht frei - bei einem mündlichen Fach
kann das an das Format einer Abiturprüfung angelehnt sein. Bei einem schriftlichen Fach sind
auch schriftliche Anteile denkbar, wenn die Klausuren nicht mitgeschrieben wurden.

Die Anlehnung an die Abiturprüfung hat den Vorteil, dass hier ein klares Format zugrunde liegt,
die Kriterien klar sind und die Prüfung eine klare Struktur hat. Gleichwohl würde ich hier keinen
klassischen ersten Teil der Abiturprüfung durchziehen. Meiner Einschätzung nach würde hier
vom Ablauf her der zweite Teil reichen. Die Fragen sollten Operatoren enthalten und die
Anforderungsbereiche I bis III zwecks klarer und transparenter Notenfindung.

War das in Deiner Formulierung eine Floskel, oder setzt der OK die Prüfung formal an? Das
halte ich für juristisch unglücklich. Nur am Rande: Aufs Auge drücken kann man Dir eine solche
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Prüfung nicht, weil Du über die Bewertbarkeit des Schülers entscheidest. Was sagt die
Schulleitung?

2https://www.lehrerforen.de/thread/69201-sek-ii-q1-feststellungspr%C3%BCfung/?postID=924484#post924484

https://www.lehrerforen.de/thread/69201-sek-ii-q1-feststellungspr%C3%BCfung/?postID=924484#post924484

